
BGer 1B 96/2011 vom 6. Juni 2011
Bundesgericht, 2011-06-06, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_96_2011

FR: TF 1B 96/2011 du 6 juin 2011

IT: TF 1B 96/2011 del 6 giugno 2011

Regeste
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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Höhe der ihr für die amtliche Verteidigung
des Angeklagten zugesprochenen Entschädigung. Die Partei- und Verfahrenskosten sind
untrennbar mit dem Strafverfahren verknüpft. Rügen gegen die Festsetzung der
Entschädigung für die amtliche Verteidigung durch die kantonalen Instanzen unterliegen
daher der Beschwerde in Strafsachen. Die Beschwerdeführerin hat ein rechtlich geschütztes
Interesse an der Aufhebung des angefochtenen, kantonal letztinstanzlichen Entscheids und
ist damit zur Beschwerdeführung befugt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_226/2009 vom
16. Juli 2009 E. 1 mit weiteren Hinweisen). Per 1. Januar 2011 ist die Schweizerische
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO; SR 312.0) in Kraft
getreten. Ist ein Entscheid vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gefällt worden, so werden
Rechtsmittel dagegen nach bisherigem Recht beurteilt (vgl. Art. 453 Abs. 1 StPO ). Die
Beschwerde gegen das Urteil vom 15. November 2010 beurteilt sich damit nach bisherigem
Recht.

E. 2.1
Die Beschwerdeführerin rügt, ihr Honorar für die Offizialverteidigung sei willkürlich
gekürzt worden.

E. 2.2
Die amtliche Anwältin erfüllt eine staatliche Aufgabe, welche durch das kantonale
öffentliche Recht geregelt wird. Mit ihrer Einsetzung entsteht zwischen ihr und dem Staat
ein besonderes Rechtsverhältnis. Gestützt darauf hat die Anwältin eine öffentlich-rechtliche
Forderung gegen den Staat auf Entschädigung im Rahmen der anwendbaren kantonalen
Bestimmungen ( BGE 131 I 217 E. 2.4 S. 220). Die amtliche Anwältin kann aus Art. 29
Abs. 3 BV einen Anspruch auf Rückerstattung ihrer Auslagen herleiten (Niklaus
Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. Aufl. 2005, N. 547). Dieser umfasst aber
nicht alles, was für die Wahrnehmung der Interessen des Mandanten von Bedeutung ist. Ein
verfassungsrechtlicher Anspruch besteht nach Art. 29 Abs. 3 BV nur, "soweit es zur
Wahrung der Rechte notwendig ist". Nach diesem Massstab bestimmt sich der Anspruch
sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht, das heisst in Bezug auf den
Umfang der Aufwendungen. Entschädigungspflichtig sind danach nur jene Bemühungen,
die in einem kausalen Zusammenhang mit der Wahrung der Rechte im Strafverfahren
stehen, und die notwendig und verhältnismässig sind. Das Honorar muss allerdings so
festgesetzt werden, dass der unentgeltlichen Rechtsvertretung ein Handlungsspielraum



verbleibt und sie das Mandat wirksam ausüben kann (Urteil des Bundesgerichts
6B_856/2009 vom 9. November 2009 E. 4.1). Die kantonalen Instanzen verfügen bei der
Beurteilung der Angemessenheit anwaltlicher Bemühungen über ein beträchtliches
Ermessen. Das Bundesgericht schreitet nur ein, wenn der Ermessensspielraum klarerweise
überschritten wurde und Bemühungen nicht honoriert wurden, die zweifelsfrei zu den
Obliegenheiten einer Verteidigerin gehören (Urteil des Bundesgerichts 6B_ 528/2010 vom
16. September 2010 E. 2.4). Für die Annahme einer Verletzung von Art. 9 BV genügt es
nicht, wenn die kantonale Behörde, welche die Entschädigung festzusetzen hat, einen in
Rechnung gestellten Posten irrtümlich würdigt oder sich auf ein unhaltbares Argument
stützt. Der angefochtene Entscheid ist erst dann aufzuheben, wenn der der amtlichen
Anwältin zugesprochene gesamthafte Betrag willkürlich erscheint, das heisst, wenn die
Festsetzung des Honorars ausserhalb jeden vernünftigen Verhältnisses zu den mit Blick auf
den konkreten Fall notwendigen anwaltlichen Bemühungen steht und in krasser Weise
gegen das Gerechtigkeitsgefühl verstösst ( BGE 118 Ia 133 E. 2b mit Hinweisen; vgl. auch
Urteil des Bundesgerichts 1P.161/2006 vom 25. September 2006 E. 3.2).

E. 2.3
Das Strafgericht setzte das Honorar der Beschwerdeführerin mit Beschluss vom 6.
September 2010 auf Fr. 22'211.35 inklusive Auslagen und Mehrwertsteuer fest (vgl.
Sachverhalt lit. B. hiervor). Zur Begründung hielt es fest, in der Honorarnote der
Beschwerdeführerin seien diverse Tätigkeiten aufgeführt, welche nicht die
Strafverteidigung, sondern mietrechtliche, arbeitsrechtliche, familienrechtliche und
verwaltungsrechtliche Verhältnisse betreffen würden, die nicht im Rahmen der
Offizialverteidigung zu entschädigen seien. Auch der Aufwand der Beschwerdeführerin für
die umfangreiche Kommunikation mit Angehörigen ihres Mandanten sei nur im
zugestandenen Rahmen von zwei Stunden zu entschädigen. Sekretariatsarbeiten und
gewöhnliche Rechtsabklärungen sowie die doppelte Befassung durch die
Offizialverteidigung und deren Volontärin seien ebenso wenig entschädigungspflichtig.
Zusätzlich kürzte das Strafgericht das Honorar pauschal um 30 % wegen unangemessenen
Aufwands. Es führte aus, die Beschwerdeführerin sei während rund einem Jahr mit dem
Fall befasst gewesen, ohne dass sie angesichts der Sistierung des Mandats rund zweieinhalb
Monate vor der Hauptverhandlung ein Plädoyer habe ausarbeiten müssen. Ihre schriftlichen
Eingaben seien ungewöhnlich umfangreich, was darauf hindeute, dass sie einen
unangemessenen Aufwand betrieben habe. Dies zeige sich auch daran, dass die vier
Offizialverteidiger in den bereits beurteilten Fällen derselben Polizeiaktion - alles Haftfälle
- trotz Teilnahme an der mehrtägigen Hauptverhandlung wesentlich tiefere
Honorarforderungen von deutlich unter Fr. 20'000.-- (inklusive Auslagen und
Mehrwertsteuer) gestellt hätten. Zusammenfassend schloss das Strafgericht, mit einer
Entschädigung von Fr. 22'211.35 werde der Komplexität des Sachverhalts und dem
Aktenumfang angemessen Rechnung getragen. Die Vorinstanz bestätigte diese
Ausführungen des Strafgerichts in ihrem Urteil vom 15. November 2010.

E. 2.4
lm Kanton Basel-Landschaft bemisst sich die Entschädigung nach den Bestimmungen der
Tarifordnung für Anwältinnen und Anwälte (TO/BL, SGS 178.112), wobei die
Beschwerdeführerin keine willkürliche Anwendung einzelner Bestimmungen der
Tarifordnung rügt, sondern sich unmittelbar auf das Willkürverbot gemäss Art. 9 BV beruft.
In ihrer Beschwerde stellt sie jedoch der vorinstanzlichen Begründung über weite Strecken



lediglich ihre eigene Sicht der Dinge gegenüber, ohne näher zu erörtern, inwiefern der
Entscheid (auch) im Ergebnis schlechterdings unhaltbar sein sollte. Ihre Ausführungen
erschöpfen sich insoweit in einer unzulässigen appellatorischen Kritik am angefochtenen
Urteil und genügen den Begründungsanforderungen gemäss Art. 106 Abs. 2 BGG nicht.
Soweit auf die Beschwerde nach dem Gesagten überhaupt eingetreten werden kann, erweist
sich diese als unbegründet. Mit ihren Vorbringen gegen die Streichung einzelner Posten
ihrer Honorarnote vermag die Beschwerdeführerin keine Willkür zu begründen. Entgegen
ihrer Auffassung ist es nicht unhaltbar, das "Bringen und Holen der Akten" als nicht
entschädigungspflichtige Sekretariatsarbeiten zu qualifizieren. Auch soweit sich die
Beschwerdeführerin gegen die pauschale Kürzung des Honorars um 30 % wendet, sind ihre
Rügen nicht stichhaltig. Entgegen der Darstellung in der Beschwerde erachtete die
Vorinstanz nicht lediglich die den Betrag von Fr. 2'000.-- übersteigenden Aufwendungen
im Verfahren 1B_56/2010 vor dem Bundesgericht und die für die Einreichung der
Haftbeschwerde vom 23. April 2010 veranschlagten Kosten als unangemessen. Vielmehr
lastete die Vorinstanz in Übereinstimmung mit der Einschätzung des Strafgerichts der
Beschwerdeführerin an, angesichts der Vielzahl und des Umfangs ihrer Eingaben insgesamt
einen unangemessenen Aufwand betrieben zu haben. Diese Bewertung ist ohne Weiteres
haltbar. Die Vorinstanz verfiel nicht in Willkür, indem sie folgerte, der von der
Beschwerdeführerin gesamthaft geltend gemachte Betrag sei deutlich zu hoch, zumal ihr
Mandat bereits rund zweieinhalb Monate vor der Hauptverhandlung sistiert worden sei und
sie daher kein Plädoyer habe ausarbeiten müssen. Nicht zu beanstanden ist insoweit, dass
die Vorinstanz die im gleichen Fallkomplex von den Offizialverteidigern der anderen vier
Beschuldigten gestellten Honorarforderungen als Vergleichsmassstab für die Bestimmung
des Honoraranspruchs der Beschwerdeführerin heranzog. Indem die Beschwerdeführerin in
diesem Zusammenhang darauf hinweist, jeder Anwalt führe seine Arbeit anders aus,
weshalb Unterschiede bezüglich des betriebenen Aufwands innerhalb eines gewissen
Rahmens hinzunehmen seien, vermag sie nicht aufzuzeigen, dass die Kürzung ihrer
Honorarnote auf Fr. 22'211.35 im Ergebnis willkürlich wäre, übersteigt doch dieser Betrag
die Honorarforderungen der vier übrigen Verteidiger noch immer deutlich.

E. 2.5
Zusammenfassend kann die vorgenommene Kürzung des Verteidigungsaufwands nicht als
offensichtlich unhaltbar und damit willkürlich bezeichnet werden. Nicht ersichtlich ist
zuletzt, inwiefern der Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt sein
soll. Die Vorinstanz hat ihren Entscheid ausführlich begründet, sodass die
Beschwerdeführerin ohne Weiteres in der Lage war, diesen sachgerecht anzufechten (vgl.
BGE 126 I 97 E. 2 S. 102).

E. 3
Die Beschwerde ist damit abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Infolge ihres
Unterliegens sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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